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Administrativer Leitfaden rund um die Mitgliedschaft 

Eine Mitgliedschaft erhöht Ihre Wettbewerbsfähigkeit und unsere praxisorientierten Arbeitshilfen 

erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Die laufend neu erarbeiteten Produkte und Dienstleistungen unserer 

Kommissionen verschaffen Ihnen einen Informationsvorsprung am Markt. Diverse 

Vorzugskonditionen runden die Vorteile ab. Kommen Sie in den Genuss von unserem Fachwissen - 

innovative und nützliche Dienstleistungen für Gebäudehüllen-Spezialisten. 

Um Ihnen als Mitglied einen Überblick über die verschiedenen Tools zu geben, haben wir alles klar 

in diesem administrativen Leitfaden zusammengefasst. 

 

Übersicht 

 

 

 

 

 

 

Modulwahl MLR 

(bis Mitte Dezember) Leistungsbeitrag 

(bis April) 

Antrag Mitgliedschaft 

Berufsbildungs-

fonds BBF 

(bis Februar) 

PLK 

(bis November) 

Zahlungsfrist 

Leistungsbeitrag 

(bis spätestens 30. Juni) 

 

http://www.gh-schweiz.ch/
mailto:info@gebaeudehuelle.swiss?subject=Anfrage%20Web
https://gebäudehülle.swiss/
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Antrag zur Mitgliedschaft 

Der Antrag zur Mitgliedschaft kann über verschiedene Kanäle erfolgen: 

▪ via Sektion 

▪ via Kontaktformular auf Webseite 

▪ via Kundenbetreuer 

Aufnahme der Einzelmitglieder erfolgt über den Zentralvorstand. Ebenso die Mitglieder im 

Kandidatenstatus 

Nachdem der Antrag bei uns eingegangen ist, wird er geprüft und an die jeweilige Sektion 

weitergeleitet. Die Sektion wird den Antrag zusätzlich prüfen. Schlussendlich wird an den 

Sektionsveranstaltungen darüber entschieden, ob das Unternehmen als Mitglied aufgenommen 

wird. 

Mit der Aufnahme als Mitglied bei Gebäudehülle Schweiz erfolgt zugleich die Modulwahl. 

Weitere Informationen zu den Sektionen (https://gebaeudehuelle.swiss/node/10) 
 

Ihre Kontaktpersonen betreffend Mitgliedschaft: 

 

 

 

  

Werner Haller 

Mitgliederbetreuer | 

Kundendienst Deutschschweiz 

werner.haller@gh-schweiz.ch 

 Maria De Simone 

Mitgliederbetreuung 

Deutschschweiz 

maria.desimone@gh-schweiz.ch 

  

     

 

 

 

  

Blaise Sarrasin 

Mitgliederbetreuer | 

Kundendienst Westschweiz 

blaise.sarrasin@eb-suisse.ch 

 Benoît Necseru 

Sekretariat Westschweiz 

benoit.necseru@eb-suisse.ch 

  

https://gebäudehülle.swiss/mitgliedschaft
Weitere%20Informationen%20zu%20den%20Sektionen
https://gebaeudehuelle.swiss/node/10
mailto:werner.haller@gh-schweiz.ch
mailto:maria.desimone@gh-schweiz.ch
mailto:blaise.sarrasin@eb-suisse.ch
mailto:benoit.necseru@eb-suisse.ch
mailto:werner.haller@gh-schweiz.ch
mailto:maria.desimone@gh-schweiz.ch
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Modulwahl (MLR) 

Das MLR stellt die Mitgliederleistungen in den Vordergrund. Dank dem Modell der frei wählbaren 

Module «Grundbildung» und «Weiterbildung» steht es dem Mitglied offen, in welchem Umfang es 

von attraktiven Konditionen und Gratisleistungen profitieren will. Dieser Entscheid kann sich von Jahr 

zu Jahr ändern – je nachdem, wie sich das Unternehmen mit seinen Bedürfnissen im heute 

schnelllebigen Markt verändert. 

Mit dem MLR hat das Mitglied die Möglichkeit, einmal jährlich zu bestimmen, von welchen Modulen 

es profitieren will. Die Wahl findet jeweils im November für das Folgejahr statt. Sollten Sie nichts 

angeben, kommt nur das Verbandmodul zu tragen. Bei bestehenden Mitgliedern wird automatisch 

die Wahl aus dem Vorjahr genommen. 

 

 

Das Modul «Verband» beinhaltet jene Leistungen, für die der Verband im 

Auftrag seiner Mitglieder steht. Das sind Themen mit technischem, 

politischem, wirtschaftlichem sowie rechtlichem Charakter. Weiter ist über 

das Modul «Verband» die Leistungsfähigkeit im Zusammenhang mit der 

Bildung und der Öffentlichkeitsarbeit der Branche sichergestellt. Das 

Modul «Verband» ist mit der Mitgliedschaft bei Gebäudehülle Schweiz 

aktiviert. 

 

Das Modul «Grundbildung» deckt die reinen Unterrichtskosten* der 

überbetrieblichen Kurstage (ÜK). Für Betriebe, die regelmässig Lernende 

ausbilden, empfiehlt sich das Modul auf jeden Fall. Werden nur periodisch 

Lernende ausgebildet, kann das Modul trotzdem gewählt werden. Der 

Einfluss auf den Beitrag ist dabei gering. So ist sichergestellt, dass beim 

Start der Lehrlingsausbildung im folgenden Spätsommer von den 

Leistungen aus dem Modul profitiert werden kann. 

 

Das Modul «Weiterbildung» bietet interessante Konditionen bei der 

Belegung von Weiterbildungskursen sowie Fachtagungen, die durch das 

Bildungszentrum Polybau oder durch Gebäudehülle Schweiz angeboten 

werden. 

Mehr erfahren 

https://gebäudehülle.swiss/mlr
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Die Aufforderung der Modulwahl 

erfolgt per Post und per Mail. 

Beispiel-Mail Modulwahl: 

 

 

 

Die Modulwahl bietet zudem die Basis für die Berechnung des Leistungsbeitrags. 

 

Die Module können direkt über den Mitglieder-Bereich auf gebäudehülle.swiss angesehen und 

einmal jährlich angepasst werden: 

 

https://gebäudehülle.swiss/
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Leistungsbeitrag 

Das Kernstück zur Ermittlung des Leistungsbeitrags ist der Leistungsrechner. Der Leistungsrechner 

dient einerseits zur Berechnung des Beitrags an den Verband und andererseits als 

Deklarationsformular zur Bestimmung des Leistungsbeitrags. 

Alle Mitglieder erhalten anfangs Jahr per Mail die Information, dass der Leistungsbeitrag 

aufgeschaltet ist. Die Deklaration erfolgt dann über den Mitglieder-Bereich auf gebäudehülle.swiss. 

Beispiel-Mail Leistungsbeitrag: 

 

Als Grundlage für den Leistungsbeitrags dient die Modulwahl. Zudem wird die AHV-pflichtige 

Lohnsumme und der Mitarbeiterbestand ermittelt und ob weitere Verbandszugehörigkeiten 

bestehen. Aus diesen Angaben wird dann der effektive Leistungsbeitrag berechnet. 

 

https://gebäudehülle.swiss/
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Beispiel Beleg Fremddeklaration: 

 

Beispiel Rechnung Leistungsbeitrag: 
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Der Status des Leistungsbeitrag kann jederzeit über den Mitglieder-Bereich auf gebäudehülle.swiss 

angesehen und einmal jährlich angepasst werden: 

 

 

Berufsbildungsfonds (BBF) 

Der Berufsbildungsfonds hat zum Ziel, die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbildung und 

die berufsorientierte Weiterbildung der Gebäudehüllen-Branche zu fördern. Der Fonds gilt für die 

gesamte Schweiz. Alle Unternehmen, welche dem GAV-Gebäudehülle unterstellt sind, sind 

verpflichtet, ihren Anteil in den Fonds einzuzahlen, unabhängig davon, ob ein Unternehmen 

Lernende ausbildet oder nicht. 

Die Zuteilung des GAV’s erfolgt automatisch bei Geschäftseröffnung durch die Paritätische Landes-

kommission (PLK). 

Beim Errechnen des Berufsbildungsfonds ist die Anzahl Mitarbeitenden eines Unternehmens 

massgebend. 

Die Deklaration des Berufsbildungsfonds findet meistens zeitgleich mit der Deklaration des 

Leistungsbeitrags statt. 

Beispiel-Mail Berufsbildungsfonds: 

 

https://gebäudehülle.swiss/
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Beispiel-Rechnung Berufsbildungsfonds: 

 

Der Status des Berufsbildungsfonds kann jederzeit über den Mitglieder-Bereich auf 

gebäudehülle.swiss angesehen und einmal jährlich angepasst werden: 

 

https://gebäudehülle.swiss/
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Information bei Neueintritt (Mitgliedschaft) 

Wird ein Mitglied von der entsprechenden Sektion aufgenommen, werden alle wichtigen Stellen von 

Gebäudehülle Schweiz informiert wie: 

▪ Grafikabteilung betreffend Logo 

▪ Lizenzabteilung 

▪ Paritätische Landeskommission (PLK) betreffend Vollzugskostenbeiträge, Aus- und 

Weiterbildungsbeiträge 

▪ Stiftung VRM Gebäudehülle 

▪ Spida Ausgleichskasse 

▪ ISAB (Paritätischer Verein Informationssystem Allianz Bau) betreffend GAV-Bescheinigung 

▪ Schweizerische Unfallversicherung SUVA 
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Paritätische Landeskommission (PLK) 

Die Deklaration für die Vollzugskostenbeiträge, Aus- und Weiterbildungsbeiträge erfolgt direkt 

durch die PLK im Herbst des laufenden Jahres.  

Beispiel Aufforderungsbrief: 

 

Beispiel Abrechnung: 

 

 

Kontakt 

Paritätische Landeskommission (PLK) Gebäudehüllengewerbe 

Postfach 5038 

8021 Zürich 

Roland Rey 

roland.rey@plk-gebaeudehuelle.ch 

T 044 295 30 72 

plk-gebaeudehuelle.ch 

plk-gebaeudehuelle.ch/de/inkasso/berufs-vollzugskostenbeitrag 

 

mailto:roland.rey@plk-gebaeudehuelle.ch
https://www.plk-gebaeudehuelle.ch/de/
https://www.plk-gebaeudehuelle.ch/de/inkasso/berufs-vollzugskostenbeitrag
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Stiftung VRM Gebäudehülle 

Das ist ein Vorruhestandsmodell im 

Gebäudehüllengewerbe. Dank dem 

innovativen Vorruhestandsmodell (VRM) 

können ältere Arbeitnehmende im 

schweizerischen Gebäudehüllengewerbe 

bereits vor der ordentlichen Pensionierung 

kürzertreten. Denn das Modell bietet älteren 

Menschen folgende Möglichkeiten: 

▪ das zeitliche Arbeitspensum reduzieren 

▪ bestimmte Tage in der Woche zuhause bleiben 

▪ sich für bestimmte Monate aus dem Arbeitsumfeld zurückziehen 

▪ sich frühzeitig aus dem Arbeitsprozess zurückziehen können 

 

Die Stiftung VRM Gebäudehülle ist in Kontakt mit der Paritätischen Landeskommission (PLK). 

 

Kontakt 

Stiftung VRM Gebäudehülle 

Oberwiesenstrasse 2 

8304 Wallisellen 

gebaeudehuelle@vrmservices.ch 

T 044 244 41 50 

vrm-gebaeudehuelle.ch 

 

mailto:gebaeudehuelle@vrmservices.ch
https://vrm-gebaeudehuelle.ch/
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Spida Ausgleichskasse 

Bedingt bei allen Mitglieder ein obligatorischer Wechsel der Ausgleichskasse. In der Regel wird der 

Beleg durch die Spida ausgestellt. 

Beispiel Jahresabrechnung für Lohnbeiträge: 
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ISAB (Paritätischer Verein Informationssystem Allianz Bau) GAV-Bescheinigung 

Eine Bestätigung der Mitgliedschaft wird durch 

die ISAB (Paritätischer Verein 

Informationssystem Allianz Bau) ausgestellt. 

Alle Unternehmen, egal ob Mitglied oder Nichtmitglied, sind auf dieser Plattform registriert, sobald 

die PLK die GAV unterstellten Unternehmen der ISAB gemeldet hat. Danach erhalten diese 

Unternehmen automatisch ein Login und können die GAV-Bescheinigung jederzeit herunterladen. 

Mehr erfahren: 

isab-siac.ch 

 

Beispiel GAV-Bescheinigung: 

 

https://isab-siac.ch/
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Schweizerische Unfallversicherung SUVA 

Die SUVA ist die grösste Unfallversicherung in der Schweiz und 

somit eine wichtige Akteurin in den Bereichen Prävention, 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Damit ist sie ein 

wichtiger Teil des schweizerischen Sozialversicherungssystems. 

Bei den Produkten und Dienstleistungen steht immer der Mensch 

im Zentrum. Das Ergebnis des Engagements stärkt den Werkplatz 

Schweiz. 

Bei Fragen zu unfallversicherungstechnischen Fragen kann jederzeit die Pikett Dienststelle 

kontaktiert werden. 

 

Kontakt 

Baudienst Pikett Dienststelle 

bereich.bau@suva.ch 

T 041 419 50 49 

suva.ch 

 

 

mailto:bereich.bau@suva.ch
https://www.suva.ch/de-ch

